
STATUTEN
VEREIN BÜHNE LUZERN

1. VEREIN BÜHNE LUZERN  Unter dem Namen «Verein BÜHNE LUZERN» besteht ein Verein im Sinne des Art. 60 des ZGB. 
Der Sitz ist in Luzern.

2. VEREINSZWECK  Der «Verein BÜHNE LUZERN» hat zum Ziel kulturelle Veranstaltungen durchzuführen mit  
dem Fokus auf Konzerte, Musicals, Theater- und Tanzaufführungen. Er ist eine gemeinnützige 
Organisation und es besteht keine Gewinnorientierung. 

3. MITGLIEDSCHAFT  Die Mitgliedschaft kann durch natürliche und juristische Personen erworben werden.  
Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch den Vorstand. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht 
nicht. Ein- und Austritt kann jederzeit erfolgen. Der Austritt erfolgt durch schriftliche  
Mitteilung an den Vorstand. Ein Mitglied kann durch den Vorstand ausgeschlossen werden, 
wenn es gegen die Interessen des Vereins verstösst. Der Entscheid benötigt das einfache Mehr. 

4. ORGANISATION  Die Organe des Vereins BÜHNE LUZERN sind: 
– die Mitgliederversammlung 
– der Vorstand 
 
Die Jahresversammlung ist das höchste Organ. Sie verabschiedet den Jahres- und Kassa-
bericht des Vorstandes. Sie wählt den Vorstand, beschliesst Statutenänderungen und bestätigt 
auf Antrag des Vorstandes Neumitglieder. 
Der Vorstand ist das ausführende Organ. Er setzt sich aus mindestens zwei Personen zusammen. 
Er ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig, hat jedoch Anrecht auf Vergütung der effektiven Spesen.

5. FINANZEN  Der Vorstand entscheidet über die Verwendung der Finanzen. Zeichnungsberechtigt für den 
Verein BÜHNE LUZERN sind alle Vorstandsmitglieder. Die finanzielle Haftung ist ausschliess-
lich auf das Vereinsvermögen beschränkt.

6. STATUTENÄNDERUNGEN  Über Statutenänderungen, Fusion oder Auflösung kann die Jahresversammlung 
UND AUFLÖSUNG  mit einfachem Mehr beschliessen. Bei einer allfälligen Auflösung entscheidet die Mitglieder-

versammlung über die Zuwendung des Vereinsvermögens mit einfachem Mehr, jedoch mit 
der Auflage, dass es nur an eine gemeinnützige, steuerbefreite Organisation mit verwandten 
Zielsetzungen überwiesen werden kann. Die Verteilung des Vereinsvermögens unter den  
Mitgliedern ist ausgeschlossen.
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